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Stefanie

Prüfungsfreie-Tage
Gültig: In allen AHS-HS Schulen Kärntens.

Ab Kundmachung sofort bis auf Widerruf (neue Regelung)

Präambel/Grundsatz:

Die Kinder können ihr ganzes Wochenende ohne stressigen lernen verbringen.

§1 Inhalt:

Lehrer dürfen an Gymnasien an Montagen und Freitagen keine Kinder prüfen.

Begriffsbestimmung:

Als Kinder sind hier die BesucherInnen österreichischer P�ichtschulen gemeint.

Ausgenommen:

Die Regelung gilt nur nicht, wenn dieser Gegenstand nur Montags und Freitags statt �ndet.

§2 Verantwortungsregelung:

Lehrer sind verp�ichtet die Prüfungen auf die Mitte der Woche zu verlegen.

§3 Zuwiderhandeln ist Missachtung des Gesetzes:

Wenn die Lehrer gegen diese Regelung verstoÿen, dann darf sich der Schüler einen zusetzlichen Tag in dieser

Woche aussuchen, wo er in diesem Gegenstand nicht geprüft werden kann.

Stefanie Nathalie


